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See the notice on TED website

321425-2025 - Vorankündigung – Direktvergabe
Deutschland – Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte – 
Robotiklösung Labor
OJ S 95/2025 19/05/2025
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Klinikum Landsberg am Lech -KU-
E-Mail: vergabe@ebnerstolz.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Robotiklösung Labor
Beschreibung: Beschaffung Robotiklösung Labor
Kennung des Verfahrens: 25eabca1-ca1c-41d5-8da6-68a0b6b6adbe
Interne Kennung: KLL 01/2025
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und 
Körperpflegeprodukte

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Landsberg am Lech
Postleitzahl: 86899
Land, Gliederung (NUTS): Landsberg am Lech (DE21E)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: A) Es handelt sich vorliegend um eine freiwillige Ex-ante-
Transparenzbekanntmachung. Der Auftraggeber beabsichtigt einen Vertrag zu schließen. Der 
Vertrag wurde noch nicht geschlossen. Der Vertragsschluss soll nach Ablauf von 10 
Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
erfolgen. B) Der Gesamtwert der Beschaffung wird zur Wahrung der Betriebs- u. 
Geschäftsgeheimnisse des vorgesehenen Auftragnehmers nicht bekannt gegeben. Daher 
enthält das Formular den fiktiven Wert in Höhe von 1,00 EUR.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/321425-2025
mailto:vergabe@ebnerstolz.de
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5.1.  Los: LOT-0000
Titel: Robotiklösung Labor
Beschreibung: Beschaffung einer Robotiklösung Labor
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und 
Körperpflegeprodukte

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: A.) § 134 GWB Informations- und Wartepflicht (1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge 
können öffentliche Auftraggeber beschließen, bestimmte Informationen über die 
Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit 
die Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen Interesse, insbesondere 
Verteidigungs- oder Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte geschäftliche Interessen 
von Unternehmen schädigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen 
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könnte. B.) § 135 GWB Unwirksamkeit (1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an 
unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 GWB verstoßen hat oder 2. den 
Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach 
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den 
öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs 
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. (3) Die 
Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 1. der öffentliche Auftraggeber 
der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist, 2. der öffentliche 
Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, 
mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und 3. der Vertrag nicht vor 
Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach 
Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die 
Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des 
Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des 
Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.

6. Ergebnisse

Direktvergabe
: 
Begründung der Direktvergabe: Der Auftrag kann nur von einem bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden, da aus technischen Gründen kein Wettbewerb 
vorhanden ist
Sonstige Begründung: Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung • Die 
Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem 
bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden: • nicht vorhandener Wettbewerb aus 
technischen Gründen *** Erläuterung: Der Auftraggeber war gezwungen, als Verfahrensart ein 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nach § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b) und c) zu 
wählen. Der Beschaffungsbedarf kann zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von 
Angeboten nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden, weil 
aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist und/oder wegen des Schutzes von 
ausschließlichen Rechten, insbesondere von gewerblichen Schutzrechten nur ein 
Unternehmen in Betracht kommt. Die Auftraggeberin ist daher der Ansicht, dass die 
Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zulässig ist. Begründung: Nach der bisher ergangene Rechtsprechung 
(vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.5.2013 - VII-Verg 16/12, OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 1.8.2012 - VII - Verg 10/12, SatWaS/MoWaS u. Beschluss vom 27.6.2012- VII-Verg 7/12, 
Fertigspritzen) sind vorliegend die vergaberechtlichen Grenzen der Bestimmungsfreiheit des 
öffentlichen Auftraggebers eingehalten, da (1) die Bestimmung durch den Auftragsgegenstand 
sachlich gerechtfertigt ist, (2) vom Auftraggeber dafür nachvollziehbare objektive und 
auftragsbezogene Gründe vorliegen und die Bestimmung folglich willkürfrei getroffen worden 
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ist, (3) die Gründe tatsächlich vorhanden sind, (4) und die Bestimmung andere 
Wirtschaftsteilnehmer nicht diskriminiert. An den vorstehenden Grundsätzen gemessen liegen 
objektiv schwerwiegende personelle, wirtschaftliche und technische Gründe für die getroffene 
Wahl vor, zukünftig kein anderes Produkt, zu nutzen. Im Einzelnen: Im Rahmen einer 
durchgeführten Markterkundung hat der Auftraggeber alle verfügbaren Lösungsoptionen 
geprüft. Dabei wurden sowohl alternative Testverfahren (z. B. Point-of-Care-Testing, POCT) 
als auch verschiedene robotikgestützte Lösungen (stationäre Robotik, teilmobile Robotik, 
mobile Robotik) einbezogen. Die Markterkundung hat ergeben, dass derzeit ausschließlich die 
Firma Diabots über die notwendige Markterfahrung sowie über ein technologisch geeignetes 
System verfügt, das den spezifischen infrastrukturellen und funktionalen Anforderungen 
entspricht. Diabots ist der einzige Anbieter, der bereits zahlreiche robotikbasierte teilmobile 
Laborlösungen erfolgreich umgesetzt und diese als routinetauglich etabliert hat. Andere 
Anbieter setzen entweder auf stationäre Systeme, die aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten nicht integrierbar sind, oder auf mobile FTS-Lösungen, die in Bezug auf 
Präzision, Stabilität und Wartungsfreundlichkeit erhebliche Nachteile aufweisen. Die Lösung 
von Diabots weist eine Reihe von technischen Alleinstellungsmerkmalen auf: • Integration 
einer 7. Achse zur hochpräzisen Positionierung und Steigerung der Pro-zesssicherheit. • 
Modulare Erweiterbarkeit, u. a. für immunhämatologische Anwendungen (z. B. Integration von 
Schlauchsegmenten). • Eigenständige Präanalytikfunktionen für die Vor- und Nachverteilung 
von Proben. • Recapper-Modul zur automatisierten Verschlusskontrolle von Probengefäßen. • 
Möglichkeit der Integration gekühlter Archive in verschiedenen Größen. • Erprobte 
Schnittstellen zu bestehenden Systemen, u. a. zur Anbindung von T&O-Schüttgutsortierern 
inklusive Entladung von Samplehandlern. Alternative Lösungen sind aufgrund von Platzbedarf, 
unzureichender Präzision, fehlender Routinetauglichkeit und geringer Integrationstiefe nicht 
geeignet, die Anforderungen in der vorliegenden Laborumgebung zu erfüllen. Vor diesem 
Hintergrund ist das System von Diabots derzeit als einzige verfügbare und funktional 
geeignete Lösung zu bewerten.

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Diabots GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: TEN-0001
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: CON-0001

8. Organisationen

8.1.  ORG-7001
Offizielle Bezeichnung: Klinikum Landsberg am Lech -KU-
Registrierungsnummer: DE 161228429
Postanschrift: Bgm.-Dr.-Hartmann-Straße 50
Stadt: Landsberg am Lech
Postleitzahl: 86899
Land, Gliederung (NUTS): Landsberg am Lech (DE21E)
Land: Deutschland
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E-Mail: vergabe@ebnerstolz.de
Telefon: +4922885029158
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-7004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: 09-0318006-60
Stadt: München
Postleitzahl: 80534
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Diabots GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 347307225
Stadt: Neunkirchen/Erzgebirge
Postleitzahl: 09221
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
E-Mail: info@diabots.de
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1.  ORG-7005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ec8b01a4-d131-4752-8aa5-0ecaa3dc9ab5  -  01
Formulartyp: Vorankündigung – Direktvergabe
Art der Bekanntmachung: Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Unterart der Bekanntmachung: 25
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 16/05/2025 10:22:33 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

mailto:vergabe@ebnerstolz.de
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
mailto:info@diabots.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 321425-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 95/2025
Datum der Veröffentlichung: 19/05/2025
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